
F.11.0 

 

1 
 

Registrierungspolitik für Domains  
 
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 
 
Diese Registrierungspolitik für Domains (die „Registrierungspolitik“) übernimmt die 
in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und / oder den ADR-Regeln definierten 
Begriffe. 
 
 
GEGENSTAND UND ANWENDUNGSBEREICH  
 
Die vorliegende Registrierungspolitik definiert die technischen und administrativen 
Vorgehensweisen, die das Register hinsichtlich der Registrierung von Domains oder 
der Kündigung, Übertragung, Aussetzung, des Widerrufs usw. dieser Domain 
anwendet.  
 
Die Geschäftsbedingungen der vorliegenden Registrierungspolitik gelten nur für 
Domains, die direkt unter der .eu-Top-Level-Domain und möglichen .eu-Varianten 
in anderen Schriften registriert werden.  
 
Die vorliegende Registrierungspolitik ist nicht anwendbar auf alle auf 
untergeordneten Stufen registrierten Namen, für die das Register keinerlei Befugnis 
hat, da diese Stufen ausschließlich vom Registranten verwaltet werden. 
 
 
ABSCHNITT 1 REGISTRIERUNGSVORAUSSETZUNGEN  
 
Der Registrant muss die folgenden Registrierungsvoraussetzungen erfüllen. Dabei 
muss es sich um Folgendes handeln: 

a) einen EU-Bürger, unabhängig vom Wohnsitz (ab 19. Oktober 2019 
anwendbares Kriterium auf Grundlage des Artikels 20 in Verbindung mit 
Artikel 22 der Verordnung (EU) 2019/517); oder 

b) eine natürliche Person, die kein EU-Bürger ist, aber ihren Wohnsitz in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union, Island, Liechtenstein oder Norwegen 
hat; oder 

c) ein in der Europäischen Union, Island, Liechtenstein oder Norwegen 
niedergelassenes Unternehmen; oder 

d) eine in der Europäischen Union, Island, Liechtenstein oder Norwegen 
niedergelassene Organisation unbeschadet der Anwendung nationaler 
Rechtsvorschriften. 

 
Registranten, die keine der oben genannten Anforderungen erfüllen, sind nicht 
berechtigt, die Registrierung einer Domain vorzunehmen.  
 
Wenn der Registrant die oben genannten Bedingungen nicht mehr erfüllt, kann das 
Register die entsprechende Domain jederzeit gemäß der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen widerrufen. 
 

 
ABSCHNITT 2 AUSWAHL EINES NAMENS – VERFÜGBARKEITS- UND TECHNISCHE 

VORAUSSETZUNGEN 
 
Der Registrant muss vor der Registrierung einer Domain überprüfen, ob die 
gewünschte Domain die Verfügbarkeits- und technischen Voraussetzungen laut 
Abschnitt 2.2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen erfüllt. In diesem 
Zusammenhang muss der Registrant folgende Schritte unternehmen: 

 
a) überprüfen, ob die gewünschte Domain die technischen Voraussetzungen 

laut Abschnitt 2.2 (b) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen erfüllt; 
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b) in der webbasierten WHOIS (auf der Website des Registers verfügbar) 
überprüfen, ob die Domain verfügbar ist. Domains in den Listen der 
gesperrten oder reservierten Namen (auf der Website des Registers 
veröffentlicht) stehen (noch) nicht für eine Registrierung zur Verfügung.  

 
 
ABSCHNITT 3 AUSWAHL EINES REGISTRARS 
 
Die Registrierung von Domains beim Register (bzw. die Verlängerung von 
Registrierungen) kann nur von einem Registrar vorgenommen werden, der im 
Auftrag des Registranten handelt. 
 
Daher sollte der Registrant einen vom Register zugelassenen Registrar aus der auf 
der Website des Registers verfügbaren Liste auswählen, um eine Domain zu 
registrieren.  
 
 
ABSCHNITT 4 LESEN DER REGELN 
 
Der Registrant geht mit der Registrierung einer Domain einen Vertrag mit dem 
Register ein, dessen Geschäftsbedingungen in den Regeln enthalten sind. Daher ist 
der Registrant ab diesem Augenblick ausschließlich an diese Regeln gebunden, die 
jederzeit entsprechend der in dieser Registrierungspolitik beschriebenen 
Vorgehensweisen geändert werden können. 
 
Es liegt in der Verantwortung des Registrars, dem Registranten die geltenden 
Regeln zur Verfügung zu stellen, bevor dieser eine Domain registriert.  
 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie alle anderen derzeit geltenden 
Regeln stehen auf der Website des Registers zur Verfügung.    
 
Beachten Sie bitte, dass das Register das Recht hat, eine Domain auf eigene 
Initiative zu widerrufen, falls der Registrant gegen die Regeln verstößt. 
 
 
ABSCHNITT 5 BEREITSTELLEN GENAUER UND VOLLSTÄNDIGER KONTAKTINFORMATIONEN 
 
Die Registrierung einer Domain gilt nur dann als vollständig, wenn der Registrant 
dem Register über einen Registrar mindestens folgende Informationen bereitstellt: 
 
a) den vollständigen Namen des Registranten. Wenn kein Name eines 

Unternehmens oder einer Organisation angegeben wird, wird angenommen, 
dass es sich bei der Einzelperson, die die Registrierung der Domain 
beantragt, um den Registranten handelt; wenn der Name eines 
Unternehmens oder einer Organisation angegeben wird, wird angenommen, 
dass es sich bei diesem Unternehmen bzw. bei dieser Organisation um den 
Registranten handelt; 

b) die vollständige Anschrift des Registranten; 
c) die Angabe des Landes der Staatsangehörigkeit für EU-Bürger, die nicht in 

einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ansässig sind; 
d) E-Mail-Adresse des Registranten (oder seines Vertreters); 
e) Telefonnummer, unter der der Registrant (oder sein Vertreter) erreichbar 

ist; 
f) die   gewünschte Domain; 
g) die Sprache für das ADR-Verfahren laut Paragraph 3 Buchstabe a der ADR-

Regeln, wobei es sich dabei um die Sprache des Registrierungsvertrags 
zwischen dem Registranten und dem Registrar in Übereinstimmung mit den 
Regeln handelt.  

Der Registrant ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die oben genannten 
Informationen über die Vertragslaufzeit der Registrierung jederzeit vollständig und 
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genau sind (siehe Abschnitt 8 dieser Registrierungspolitik hinsichtlich der Änderung 
von Kontaktinformationen). 
 
Das Register hat das Recht, eine Domain zu widerrufen, falls der Registrant 
unvollständige oder ungenaue Angaben gemacht hat. 
 
Das Register hat das Recht, (direkt oder über den Registrar des Registranten) 
weitere Informationen vom Registranten einzuholen. 
 
Der Registrant muss eine funktionierende E-Mail-Adresse bereitstellen, um 
Verständigungen durch das Register und/oder den alternativen 
Streitbeilegungsanbieter zu erhalten. Wenn die dem Register bekannt gegebene E-
Mail-Adresse nicht funktioniert, kann das Register die Domain gemäß dem in 
Abschnitt 12 dieser Registrierungspolitik genannten Verfahren sogar widerrufen. 
 
Bei den Informationen muss es sich um jene des Registranten handeln; es darf sich 
nicht um jene des Registrars, eines Bevollmächtigen oder Vertreters einer Person 
oder Rechtspersönlichkeit handeln, die die Registrierungsvoraussetzungen nicht 
erfüllt. 
 
 
ABSCHNITT 6 REGISTRIEREN EINER DOMAIN 
 
Domains können beim Register nur über einen beim Register zugelassenen 
Registrar registriert werden. Der Registrar wird für diese Leistung voraussichtlich 
eine Gebühr in Rechnung stellen. Es ist nicht möglich, das Ansuchen um 
Registrierung einer Domain direkt beim Register einzureichen. 
 
Sofern der Registrant dem Registrar alle nötigen Informationen übermittelt hat und 
alle sowie etwaige andere relevante Pflichten erfüllt, liegt es in der Verantwortung 
des Registrars, diese Informationen gemäß den vom Register festgelegten und dem 
Registrar bereitgestellten technischen Abläufen direkt in die Systeme des Registers 
einzugeben.   
 
Wenn die gewünschte Domain noch verfügbar ist und alle Informationen vollständig 
sind, wird die Domain gemäß den in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
festgelegten Bestimmungen automatisch für eine (verlängerbare) Vertragslaufzeit 
registriert.  
Das Korrigieren eines Tippfehlers in der Domain selbst ist nicht möglich. Ein solcher 
Fehler kann nur durch die Registrierung der korrekten Domain behoben werden. 
 
 
ABSCHNITT 7 DIE WEBBASIERTE WHOIS 
 
Laut den Regeln muss das Register eine webbasierte WHOIS bereitstellen. Weitere 
Details über den Zweck und die in der webbasierten WHOIS angezeigten 
Informationen, zusätzlich zu der Vermeidung einer missbräuchlichen Verwendung, 
die Herausgabe persönlicher Daten sowie über die Zugänglichkeit der webbasierten 
WHOIS für Personen mit Sehbehinderung werden in der auf der Webseite der 
Registry erhältlichen WHOIS-Politik festgelegt. 
 
 
ABSCHNITT 8 VORGEHENSWEISE BEI DER ÄNDERUNG VON KONTAKTINFORMATIONEN 
 
Wenn sich die Kontaktinformationen des Registranten ändern, hat dieser den 
Registrar (bzw. die Registrare) innerhalb von einem (1) Monat nach einer solchen 
Änderung um eine Berichtigung dieser Informationen beim Register zu ersuchen. 
Solche Änderungen können nicht direkt beim Register beantragt werden. 
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ABSCHNITT 9 VORGEHENSWEISE BEI DER VERLÄNGERUNG, KÜNDIGUNG ODER 

ERWEITERUNG DER VERTRAGSLAUFZEIT EINER DOMAIN 
 
Grundsätzlich und unter Vorbehalt der Bestimmungen in den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen wird die Vertragslaufzeit einer Domain automatisch jeweils 
um ein (1) Jahr verlängert.  
Der Registrant hat das Recht, eine Domainregistrierung zu kündigen, indem ein 
entsprechendes Ansuchen an den Registrar gesendet wird; der Registrar darf als 
Einziger ein Kündigungsansuchen beim Register vorbringen. Der Registrant kann 
ein solches Kündigungsansuchen nicht direkt an das Register senden. 
 
Die Verfahren des Registrars bei der Verlängerung, Kündigung oder Erweiterung 
der Vertragslaufzeit von Domains können variieren. Daher empfiehlt EURid dem 
Registranten daher ausdrücklich, die von dem jeweils ausgewählten Registrar 
festgelegten Geschäftsbedingungen genau zu lesen. In manchen Fällen kündigt, 
verlängert oder erweitert der Registrar die Vertragslaufzeit einer Domain unter 
bestimmten Bedingungen. 
 
Wenn der Registrant nach Ablauf der Vertragslaufzeit keine Verlängerung der 
Domain beabsichtigt, muss er den Registrar darüber rechtzeitig und immer 
entsprechend der Vereinbarung zwischen Registrar und Registranten in Kenntnis 
setzen. Nach dem Ablauf der Vertragslaufzeit für die Registrierung der Domain stellt 
das Register dem Registrar automatisch den Betrag für ein weiteres Jahr in 
Rechnung. In diesem Fall wird der Registrar dem Registranten wahrscheinlich die 
Gebühr für diese Verlängerung in Rechnung stellen.  
 
Jeder Registrar hat seine eigenen Fakturierungsbedingungen. Einige Registrare 
verlangen, dass der Registrant die Rechnung vor dem Ablauf der Vertragslaufzeit 
der Domain bezahlt, damit sie wissen, ob die Registrierung verlängert werden soll 
oder nicht. Beachten Sie bitte, dass sich das Register in Streitigkeiten zwischen 
einem Registrar und seinen Kunden nicht einmischt. 
 
 
ABSCHNITT 10 VORGEHENSWEISE BEI EINEM TRANSFER 
 
10.1 Ü bertragung einer Domain zu einem anderen zugelassenen Registrar 
 
Vorbehaltlich Abschnitts 8 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen hat der 
Registrant das Recht, die Domain zu einem anderen Registrar entsprechend dem 
nachstehenden Verfahren zu übertragen. 

 
Auf Anfrage des Registranten, die Domain an einen anderen zugelassenen Registrar 
zu übertragen, beantragt der derzeitige Registrar einen eindeutigen 
Autorisierungscode vom Register. Nach Bereitstellung des Autorisierungscodes 
durch das Register an den Registrar wird der Autorisierungscode in weiterer Folge 
(i) durch den Registrar an den Registranten, (ii) durch den Registranten an den 
neuen Registrar und (iii) durch den neuen Registrar an das Register über die 
entsprechende Transaktion zur Verfügung gestellt. 
Das Register führt den Transfer nach Erhalt des Autorisierungscodes in 
Übereinstimmung mit dem in (iii) beschriebenen Verfahren aus.  
 
Durch das Befolgen des oben beschriebenen Verfahrens erkennen und 
gewährleisten die beteiligten Registrare und der Registrant die Gültigkeit der 
Übertragung der Domain zum neuen zugelassenen Registrar.  
 
Wenn der Vertrag zwischen dem Register und dem vom Registranten ernannten 
Registrar beendet wird und dieser Registrar das Domainportfolio nicht auf einen 
anderen Registrar übertragen hat, verständigt das Register den Registranten 
darüber. Der Registrant muss vor Ende der Vertragslaufzeit einen neuen Registrar 
auswählen. Am Ende der Vertragslaufzeit wird die Domain ausgesetzt.   



F.11.0 

 

5 
 

 
10.2 Übertragung einer Domain zu einem neuen Registranten 

 
Vorbehaltlich Abschnitts 8 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen hat der 
Registrant das Recht, die Domain zu einem anderen Registranten entsprechend 
dem nachstehenden Verfahren zu übertragen 

 
Auf Anfrage des Registranten, die Domain an einen neuen Registranten zu 
übertragen, beantragt der derzeitige Registrar einen eindeutigen 
Autorisierungscode beim Register. Nach Bereitstellung des Autorisierungscodes 
durch das Register an den Registrar wird der Autorisierungscode in weiterer Folge 
(i) durch den Registrar an den übertragenden Registranten, (ii) durch den 
übertragenden Registranten an den neuen Registranten, (iii) durch den neuen 
Registranten an den (derzeitigen oder neuen) Registrar, (iv) durch den (derzeitigen 
oder neuen) Registrar an das Register über die entsprechende Transaktion zur 
Verfügung gestellt. 
Das Register führt den Transfer nach Erhalt des Autorisierungscodes in 
Übereinstimmung mit dem in (iv) beschriebenen Verfahren aus.  
 
Durch das Befolgen des oben beschriebenen Verfahrens erkennen und 
gewährleisten die beteiligten Registrare und Registranten die Gültigkeit der 
Übertragung der Domain zum neuen Registranten. 
 
Wenn der Registrant während dieser Frist aufhört zu existieren, sich in einem 
Insolvenzverfahren, einer Abwicklung, einer Geschäftsauflösung, einem Konkurs 
oder einem vergleichbarem Verfahren befindet, darf der gesetzliche Verwalter 
gemäß Abschnitt 7 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen den Transfer 
beantragen.  
 
10.3 Aktualisierung der Inhaberdaten 
 
Wenn der Registrant die Domain an einen neuen Registranten übertragen möchte, 
und unter der Bedingung, dass der Registrar in Folge dieses Transfers sich nicht 
ändert, hat der Registrar das Recht (zusätzlich zu dem in Abschnitt 10.2 zuvor 
beschriebenen Verfahren), die Inhaberdaten des Registranten der Domain auf die 
Daten des neuen Registranten zu ändern.  
Um Zweifel auszuschließen: Für diese Aktualisierung ist kein Autorisierungcode 
erforderlich.  
 
Durch das Befolgen des oben beschriebenen Verfahrens erkennen und 
gewährleisten der Registrar und die beteiligten Registranten die Gültigkeit der 
Übertragung der Domain zum neuen Registranten. 
 
 
ABSCHNITT 11 AUSSETZUNG VON DOMAINS UND VORGEHENSWEISE BEI DER 

REAKTIVIERUNG  
 
1. Wenn das Register von dem Registrar ein Kündigungsansuchen im Sinne 

von Abschnitt 6.2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie Abschnitt 
9 dieses Dokuments erhält, wird die entsprechende Domain unverzüglich für 
die Dauer von vierzig (40) Kalendertagen nach (i) dem im 
Kündigungsansuchen angegebenen Datum oder (ii) dem Datum, an dem das 
Kündigungsansuchen erstellt wurde, falls das in diesem 
Kündigungsansuchen genannte Datum vor diesem Datum liegt oder falls 
kein Datum in dem Kündigungsansuchen festgelegt wurde, ausgesetzt. 

 
Innerhalb dieser vierzigtägigen Periode darf der Registrant: 
 
(i) seinen Registrar auffordern, die ausgesetzte Domain zu reaktivieren, 

und der Registrar informiert das Register über ein solches Ansuchen. 
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Grundsätzlich bedeutet die Reaktivierung einer Domain keine 
Veränderung des Registrierungsdatums oder des Jahrestags der 
Registrierung, jedoch wird vorbehaltlich der Bestimmungen in den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen die aktuelle Vertragslaufzeit um 
ein weiteres Jahr verlängert; oder  
 

(ii) einen Transfer der Domain beantragen (wodurch implizit die Domain 
reaktiviert wird). 

  
Während des zuvor genannten Aussetzungszeitraums dürfen darüber 
hinaus der Nachlassverwalter des Registranten oder die gesetzlichen Erben 
(im Falle des Todes des Registranten) oder der gesetzliche Verwalter (im 
Falle der Geschäftsauflösung des Registranten) unbeschadet der 
Aussetzung der Domain die Übertragung des Namens über einen Registrar 
zum Zeitpunkt der Vorlage der entsprechenden Dokumentation gemäß 
Abschnitt 10 dieser Registrierungspolitik beantragen. 

 
Wenn wie oben erwähnt innerhalb der vierzigtägigen Frist keine 
Reaktivierung oder Übertragung erfolgt oder wenn das Register die 
entsprechenden Gebühren nicht erhält, stellt es die betreffende Domain für 
die allgemeine Registrierung zur Verfügung. Bereits bezahlte Gebühren für 
die ursprüngliche Domainregistrierung (oder eine entsprechende 
Verlängerung) werden nicht zurückerstattet. 

 
2. Wenn das Register eine Domain nach Beendigung des Vertrags zwischen 

dem Register und dem Registrar aussetzt, kommt die in Abschnitt 11.1 
dieser Registrierungspolitik beschriebene Vorgehensweise zur Anwendung. 

 
 
ABSCHNITT 12 VORGEHENSWEISE BEIM WIDERRUF VON DOMAINS 
 
1. Das Register kann eine Domain nach eigenem Ermessen ausschließlich aus 

folgenden Gründen widerrufen: 
 

(i) fällige, unbezahlte Schulden des Registrars gegenüber dem Register; 
(ii) der Registrant erfüllt die Registrierungsvoraussetzungen laut Artikel 

4 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EG) 733/2002 und Artikel 
20 in Verbindung mit Artikel 22 der Verordnung (EU) 2019/517) nicht 
oder nicht mehr; 

(iii) Verstoß des Registranten gegen die Regeln. 
 
2. Vor dem Widerruf der Domain benachrichtigt das Register den Registranten 

und/oder den Registrar, durch den die Domain registriert wurde, per E-Mail, 
sodass der Registrant und/oder der Registrar die Gelegenheit erhalten, die 
oben genannten Gründe für den Widerruf, wo möglich, zu beheben.  

  
Wenn die zuvor genannten Gründe für einen Widerruf nicht fristgerecht 
behoben werden, ist das Register berechtigt, die Domain zu widerrufen.  
 

3.  Ab dem Zeitpunkt, an dem das Register den Registranten und/oder den 
Registrar in Übereinstimmung mit Abschnitt 12.2 benachrichtigt hat, kann 
es die betreffende(n) Domain(s) aussetzen. Domains, die gemäß Abschnitt 
12.3 ausgesetzt wurden, können weder übertragen noch reaktiviert werden. 


